
Stiftung für Flüchtlingskinder



Unser Anliegen

Kinder wünschen sich ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit. 

Die Taunus Sparkasse will Menschen unterstützen, die Initiativen ge-
startet haben oder auch noch starten wollen, die sich an diese Kinder 
und Jugendlichen richten.

Deshalb
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Die Grundzüge

Wir helfen helfen.

• KINDER LACHEN fördert Initiativen und Projekte insbesondere in 
den Bereichen Sprache und Spracherwerb, Sport und Kultur, die 
Kindern und Jugendlichen aus Flüchtlingsfamilien vorrangig im 
Hochtaunuskreis und Main-Taunus-Kreis sowie im weiteren Rhein-
Main-Gebiet zugute kommen. 

• KINDER LACHEN ist eine Verbrauchsstiftung. Sie war ursprüng- 
lich mit einem Startkapital von 100.000 Euro ausgestattet.  
Förderungen von mindestens 20.000 Euro jährlich waren des- 
halb schon zu Beginn garantiert. 

• Als Unterstiftung der Stiftergemeinschaft der Taunus Sparkasse 
wird KINDER LACHEN treuhänderisch und professionell durch die 
DT Deutsche Stiftungstreuhand verwaltet.

Mit Herz 
  dabei.



Unser Stiftungsrat und seine Aufgaben

Zügige Entscheidungen.

• Mitglieder des Stiftungsrats:

 – Ulrich Krebs, Landrat des Hochtaunuskreises (Vorsitzender)
 – Michael Cyriax, Landrat des Main-Taunus-Kreises 

– Prof. Dr. R. Alexander Lorz, Hessischer Kultusminister
 – Sven Eberle, Musiker  
 – Amtierende/-r hessische/-r Landesschulsprecher/-in 
 – Oliver Klink, Vorstandsvorsitzender der Taunus Sparkasse

• Auswahl der zu fördernden Projekte

• Entscheidung über die Höhe der jeweiligen Förderung

Kommunikation/Anfragen

• KINDER LACHEN im Internet: www.taunussparkasse.de/kinderlachen

• E-Mail: kinder-lachen@tsk.de



Wir freuen uns über Ihre Spende – machen Sie mit!

Kontoinhaber: Stiftergemeinschaft der Taunus Sparkasse
Verwendungszweck: KINDER LACHEN – Stiftung für Flüchtlingskinder 
IBAN: DE70 5125 0000 0001 0008 88
BIC: HELADEF1TSK

Die Stiftergemeinschaft der Taunus Sparkasse ist nach dem  
Freistellungsbescheid des Finanzamtes Fürth vom 27.01.2016 
Steuer-Nr. 218/101/93325 gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG von  
der Körperschaftssteuer befreit. Spenden an KINDER LACHEN –  
Stiftung für Flüchtlingskinder in der Stiftergemeinschaft der Taunus 
Sparkasse sind gemäß § 10 b Abs. 1 EStG steuerlich abzugsfähig. 

Bitte geben Sie bei Spenden von über 300 Euro Ihre vollständige  
Adresse im Verwendungszweck an, damit wir Ihnen eine Zuwen-
dungsbestätigung zukommen lassen können. 



KINDER LACHEN – Stiftung für Flüchtlingskinder
Taunus Sparkasse
Ludwig-Erhard-Anlage 6+7
61352 Bad Homburg v. d. Höhe
kinder-lachen@tsk.de
www.taunussparkasse.de/kinderlachen
Telefax: 06172 27088470



1.

2.

3.

Förderantrag  
KINDER LACHEN – Stiftung für Flüchtlingskinder
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Das Projekt 

Je leichter erklärt, desto schneller gefördert.

 
Der Projektname   

Die Projektbeschreibung

Die Projektfinanzierung

Die Gesamtkosten des Projektes         Euro 

Vorhandene Mittel           Euro 

Beantragte Projektmittel bei KINDER LACHEN:        Euro 

Weitere Förderer 
       Zusage 
Name:      voraussichtlich bis:     

              Euro 

              Euro 

              Euro 

              Euro 

Ergänzende Unterlagen (bitte dem Antrag beifügen)

Das beschleunigt die Entscheidung.

• Unser Finanz- und Zeitplan
 (Beginn und Ende der Maßnahme, Zeitplan für Mittelabruf) 

• Aktueller Freistellungsbescheid des zuständigen Finanzamts
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4.

2

Der Projektträger

Wir stehen hinter dem Projekt.

Name

Rechtsform 

Vertretungsberechtigte/r 
(Name und Funktion) 

Straße  

PLZ/Ort

Telefon

Fax  

E-Mail 

Bankinstitut 

IBAN  

Private Initiative  Ja   Nein   

Wir sind anerkannt als:

– gemeinnützig im Sinne  
 von § 52 Abs. 2 AO  Ja   Nein  

– anerkannte/r Förderzweck/e: 

– mildtätig im Sinne von § 53 AO Ja   Nein   
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5.
Das „Kleingedruckte“ und Förderrichtlinien

Das ist noch wichtig.

• Wir können unseren Förderantrag per Brief, Telefax, gescannt als E-Mail oder über eine Filiale  
der Taunus Sparkasse einreichen.

• Wir werden innerhalb von vier Wochen nach Erhalt der Zuwendung eine schriftliche Zuwendungs- 
bestätigung ausstellen.

• In unseren Publikationen und in der Pressearbeit werden wir auf die Förderung hinweisen.

• Wir sind einverstanden, dass KINDER LACHEN unsere Daten speichern und an Dritte weitergeben  
kann, soweit dies für die geplante Förderung des Projekts notwendig ist. Wir sind insbesondere  
einverstanden, dass KINDER LACHEN die Öffentlichkeit über die Förderung informiert, sofern diese 
bewilligt wird.

• Uns ist bekannt, dass KINDER LACHEN

 –  die zweckentsprechende Verwendung der zugewendeten Mittel prüfen kann.
 –  die Fördermittel bei Nichtumsetzung der Maßnahme oder falschen Angaben zurückfordern wird.
 –  umgehend zu informieren ist, wenn die geplante Maßnahme nicht umgesetzt wird.
 –  Projekte von steuerbegünstigten Körperschaften im Sinne des § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG, die aus-
  schließlich und unmittelbar Zwecke im Sinne des § 52 Abs. 2 Nrn. 4, 7, 10, 21 AO verfolgen oder  

 Projekte in den vorgenannten Zwecken von Körperschaften des öffentlichen Rechts fördert. 
 –  unter bestimmten Voraussetzungen auch private Initiativen fördert.
 –  keine laufenden Kosten (z. B. Personal-, Verwaltungs-, Mietkosten) fördert.
 –  Projekte mit mindestens 1.000,00 Euro, höchstens 10.000,00 Euro fördert.
 –  Mittel zur Verfügung stellt, die zweckgebunden innerhalb eines Jahres nach Zusage schriftlich  

 abzurufen sind. Nach Fristablauf sind die Mittel erneut zu beantragen. 

                              , den

Name, Unterschrift der/des Vertretungsberechtigten/Antragstellers
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